
Regelungen zum Schulbesuch am 

Kepler-Gymnasium 

Gültig ab Januar 2024 

Entschuldigungsregelungen Klasse 5 - 10  

a) Krankheiten müssen durch die Erziehungsberechtigten unverzüglich (d. h. spätestens am 2. 
Tag der Verhinderung) gemeldet werden (mündlich, fernmündlich, elektronisch, schriftlich)) 
unter Angabe der voraussichtlichen Dauer der Erkrankung. Im Falle elektronischer oder 
fernmündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen 
nachzureichen. 

b) Krankheiten müssen durch Mitteilung der Erziehungsberechtigten im Kooperationsheft 
schriftlich entschuldigt werden. Das Kooperationsheft ist dem Klassenlehrer in der nächsten 
Stunde unaufgefordert vorzulegen und von ihm abzuzeichnen. Jeder Fachlehrer hat das Recht, 
das Kooperationsheft einzusehen und dabei die Entschuldigungsvermerke zu kontrollieren.  

Ergänzende Regelungen für die Kursstufe 

c) Bei Abwesenheit bei einer Nachklausur kann ggf. ein ärztliches Attest von der Schule verlangt 
werden. Unentschuldigt versäumte Klausuren und GFS müssen mit 0 Punkten bewertet 
werden.  

d) Sollte man im Laufe eines Schultages erkranken, muss man sich entlassen lassen. Dies 
geschieht mit dem Entschuldigungsformular, wo in der Rubrik Entlassung der kommende 
Lehrer, der vergangene Lehrer oder der Tutor mit seiner Unterschrift die Entlassung 
bestätigen muss.  

e) Auch diese Fehlzeit muss termingerecht am 2. Schultag der Verhinderung - bei nicht-
volljährigen Schülern mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten, und bei Attestpflicht mit 
Attest – im Sekretariat entschuldigt werden.  

f) Bei Verspätung kann sich ein volljähriger Schüler am gleichen Tag mit dem 
Entschuldigungsformular im Sekretariat entschuldigen. Ein nicht-volljähriger Schüler muss die 
Verspätung am gleichen Tag im Sekretariat melden - entweder per Telefon oder persönlich bei 
Ankunft in der Schule - und dann am 2. Schultag der Verhinderung das 
Entschuldigungsformular mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten im Sekretariat 
abgeben. Häufige Verspätungen werden bei der Verhaltensnote berücksichtigt und ggf. mit 
einer Bemerkung im Zeugnis aufgenommen. 

g) Besondere Attestpflicht bei Klausuren: Sobald ein Schüler in einem Halbjahr zweimal eine 
Klausur versäumt hat, kann gegebenenfalls eine Attestpflicht festgelegt werden. Im 
Wiederholungsfalle erfolgen wiederum Maßnahmen nach §90 SchG und es kann diese 
Attestpflicht erweitert werden, wenn pädagogische Maßnahmen nicht wirksam waren.  

 
Attestpflicht  
Lassen sich bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit des Schülers, der 

Teilnahmepflicht nachzukommen, auf andere Weise nicht ausräumen, kann die Schule vom 

Entschuldigungspflichtigen für jede Fehlzeit die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen.  

 



Beurlaubungen 
Schüler können aus wichtigen persönlichen Gründen beurlaubt werden. Dazu ist ein frühzeitiger im 

Voraus gestellter schriftlicher Antrag der Erziehungsberechtigten (bzw. des volljährigen Schülers) 

notwendig. Die Beurlaubung wird erst wirksam, wenn der Antrag nach Prüfung des Sachverhalts 

genehmigt wurde. Zuständig für diese Genehmigung ist 

• bei bis zu einer Doppelstunde:   der Fachlehrer (ersatzweise der Tutor) 

• darüber hinaus bis zu zwei Schultagen:  der Klassenlehrer / Tutor 

• bei längeren Beurlaubungen und bei allen  
          Beurlaubungen am Rand von Ferienabschnitten: die Schulleiterin 

 

Auch für geplante Arztbesuche, Ämtergänge, externe Prüfungen (z. B. Führerschein) ist dieses 

Verfahren im Voraus anzuwenden. 

Die Beurlaubung am Rand von Ferienabschnitten ist nur in ganz besonderen Ausnahmefällen möglich, 

weshalb die Schulleiterin einen frühzeitigen und begründeten schriftlichen Antrag benötigt. Wegen 

der notwendigen Nachfragen bei den Lehrkräften können kurzfristige Anträge nicht genehmigt 

werden. Ebenso ist eine Beurlaubung ausgeschlossen, wenn Buchungen schon vorab vorgenommen 

wurden. 

Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern ohne Beurlaubung gelten als Verstoß gegen die 

Schulbesuchsverordnung und werden als unentschuldigt bewertet; ggf. versäumte Klassenarbeiten 

werden mit der Note „ungenügend“ bzw. mit „0 Punkte“ bewertet. 

Nicht-genehmigte „Ferienverlängerungen“ können zu Maßnahmen nach §90 SchG oder zu einem 

Bußgeldverfahren führen. 

Verspätungen 
Es gilt der Grundsatz der Pünktlichkeit. Häufige Verspätungen werden bei der Verhaltensnote 

berücksichtigt und ggf. mit einer Bemerkung im Zeugnis aufgenommen. Die Lehrkräfte haben darüber 

hinaus die Möglichkeit, auf häufige Verspätungen individuell pädagogisch zu reagieren. 
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